
 
 

 
 
 

Schuleigener Hygieneplan der Auburg-Schule Wagenfeld 

gültig ab 21.03.2022 

 

1. Allgemeine Regelungen 

 

Arbeitsschutz 

 

In Hygieneplänen festgelegte Maßnahmen dienen dem innerbetrieblichen Schutz vor Infektions-

krankheiten. Als Gemeinschaftseinrichtung, in der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

betreut werden, kommt der Schule eine besondere Bedeutung zu. 

Zusätzliche Infektionsschutz-Maßnahmen des Dienstherrn oder Arbeitgebers zum Schutz vor 

arbeitsbedingten Gefahren müssen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Abeits-

schutzgesetz festgelegt werden.  

 

Ausschluss vom Präsenzunterricht und von Schulveranstaltungen  

Personen, die an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt sind oder bei denen ein entspre-

chender Krankheitsverdacht besteht, dürfen die Schule oder das Schulgelände nicht betreten 

und nicht an Schulveranstaltungen teilnehmen. Dies gilt auch für Personen, die unter häuslicher 

Quarantäne/Isolierung stehen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Merkblatt des RKI zur Beleh-

rung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte *: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.p

df?__blob=publicationFile  

Bei Auftreten von Symptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit wird die betroffene Person di-

rekt nach Hause geschickt oder deren Abholung in die Wege geleitet. 

 

* Vorgaben der Kommunen, des Landes und des Bundes zu verpflichtenden Infektionsschutzmaßnahmen (z. B. Corona-Verordnung 

oder Absonderungs-Verordnung) sind vorrangig zu beachten.   

 

Mitwirkungs- und Meldepflichten 

Das Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder ein entsprechender Krankheitsver-

dacht ist der Schulleitung unverzüglich mitzuteilen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Merkblatt 

des RKI zur Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.p

df?__blob=publicationFile 

Die Schulleitung meldet das Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder einen ent-

sprechenden Krankheitsverdacht dem zuständigen Gesundheitsamt. 

 

Information und Unterweisung zu Infektionsschutzmaßnahmen 

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal und andere Mitwirkende (z. B. im Rahmen der 

Betreuung oder der ganztägigen Beschulung), die Schülerinnen und Schüler sowie die Erzie-

hungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr beauftragte 

Person zu unterrichten bzw. zu unterweisen. 

 



 

Händehygiene  

Die allgemeinen Hygieneregeln (z. B. regelmäßiges Händewaschen oder Händedesinfektion) 

sind zu beachten. Siehe Kap. 4.2. Händehygiene der Arbeitshilfe des NLGA.  

https://www.nlga.niedersachsen.de/schule-kindergarten/hygiene-205418.html  

 

Lüftung  

Um gesundheitlich zuträgliche Raumluft sicherzustellen sowie zur Reduktion des Übertragungs-

risikos von Infektionskrankheiten und Innenraumschadstoffen, ist eine regelmäßige und ausrei-

chende Lüftung der Räume erforderlich. Gute Luftqualität leistet auch einen wichtigen Beitrag 

zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit sowie zur Vermeidung von unspezifischen Be-

schwerden und Geruchsproblemen. 

Siehe Kap. 5.8 Lufthygiene der Arbeitshilfe des NLGA. 

https://www.nlga.niedersachsen.de/schule-kindergarten/hygiene-205418.html  

 

In Räumen mit Fensterlüftung ist das „20–5–20-Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten lüf-

ten, 20 Minuten Unterricht) zu befolgen. Die Lüftung hat als eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 

durch möglichst vollständig geöffnete Fenster zu erfolgen. Je größer die Temperaturdifferenz 

zwischen innen und außen ist, desto effektiver ist das Lüften. Daher ist bei kalten Außentempe-

raturen im Winter ein Lüften von ca. 3 - 5 Minuten sehr wirksam. An warmen Tagen muss län-

ger gelüftet werden. Vor Beginn des Unterrichtes und in den Pausen soll unter Beachtung der 

Außentemperaturen gegebenenfalls auch länger gelüftet werden. Eine Dauerlüftung soll nicht 

erfolgen. Andauernde Zugluft ist zu vermeiden. 

 

Die in den Unterrichtsräumen, der Verwaltung und dem Lehrerzimmer vorhandenen Luftgü-

teampeln, die die CO2-Konzentration messen, erinnern an das regelmäßige Lüften. Lüftungs-

maßnahmen können dann abhängig von der CO2-Konzentration erfolgen. Steigt diese über 

1.000 ppm, ist spätestens bei 1.500 ppm ein manuelles Lüften über Fenster vorzunehmen. 

 

Eine alleinige Kipplüftung ist in der Regel nicht ausreichend, da durch sie zu wenig Luft ausge-

tauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung un-

ter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden.  

 

2. Erhöhtes Infektionsgeschehen 

 

Bei erhöhtem Infektionsgeschehen über erregerhaltige Tröpfchen und Aerosole (z. B. bei Erkäl-

tungs- oder Grippewellen, SARS-CoV-2 Ausbrüchen) wird empfohlen, * die folgenden  

bewährten Maßnahmen freiwillig zu beachten: 

 

 

Abstand 

Abstand vermindert das Risiko einer Infektion. Ein Abstand von möglichst 1,5 Metern zu ande-

ren vermindert das Risiko einer Infektion über erregerhaltige Tröpfchen. 



 

 

Masken 

Masken verringern das Risiko einer Infektion. In Innenräumen im öffentlichen Bereich und in öf-

fentlichen Verkehrsmitteln reduziert das Tragen von Masken das Risiko einer Infektion. Das gilt 

besonders, wenn Menschen zusammentreffen, sich länger aufhalten und wenn der Abstand von 

möglichst 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden kann.   

 

* Vorgaben der Kommunen, des Landes und des Bundes zu verpflichtenden Infektionsschutzmaßnahmen (z. B. Corona-Verordnung 

oder Absonderungs-Verordnung) sind vorrangig zu beachten.   

 

3. Schulgebäude und Räume 

 

Hygiene in den Toilettenräumen und bei Handwaschplätzen 

In allen Toilettenräumen und an Handwaschplätzen werden ausreichend Flüssigseifenspender 

und Einmalhandtücher bereitgestellt und rechtzeitig aufgefüllt. Abfallbehälter für Einmalhandtü-

cher werden vorgehalten.  

 

Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung) 

ist zu beachten.  

 

4. Pausen 

 

Frühstückspause 

Die Schülerinnen und Schüler unterziehen sich vor dem Frühstück der Handhygiene (Desinfek-

tion oder Waschen). Das Frühstück wird im Sitzen am eigenen Sitzplatz eingenommen.  

 

Bewegungspausen 

Die Schülerinnen und Schüler halten sich getrennt nach Jahrgängen ½ und Jahrgängen ¾ in 

den Hofzonen A und B auf. Die Jahrgänge ½ verbringen die erste Bewegungspause in Zone A, 

die zweite in Zone B, die Jahrgänge ¾ andersherum. Die Wegeführung im Gebäude findet wei-

terhin Beachtung: Die Klassen 1 und 4 benutzten den Eingang bei der Sporthalle, die Klassen 2 

und 3 den Eingang zur Oppenweher Straße.  

Nach den Bewegungspausen findet verpflichtend Handhygiene (Desinfektion oder Waschen) 

statt.  

 

Mittagspause 

Die Schülerinnen und Schüler unterziehen sich vor Betreten der Mensa der Handhygiene (Des-

infektion oder Waschen).  


